
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Kurztitel 

Bankwesengesetz 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 532/1993 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 108/2007 

§/Artikel/Anlage 

§ 40b 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2008 

Außerkrafttretensdatum 

30.06.2010 

Text 

Verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden 

§ 40b. (1) Die Kredit- und Finanzinstitute haben in den Fällen, in denen ihrem Wesen nach ein erhöhtes 
Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung besteht, auf risikoorientierter Grundlage zusätzlich zu 
den Pflichten der § 40 Abs. 1, 2, 2a und 2e weitere angemessene Sorgfaltspflichten anzuwenden. Sie haben 
jedenfalls zusätzlich: 

 1. in den Fällen, in denen der Kunde oder die für ihn im Sinne des § 40 Abs. 1 vertretungsbefugte 
natürliche Person zur Feststellung der Identität nicht physisch anwesend ist und daher die persönliche 
Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises nicht möglich ist, spezifische und angemessene 
Maßnahmen zu ergreifen, um das erhöhte Risiko auszugleichen; sie haben – außer bei Verdacht oder bei 
berechtigtem Grund zu der Annahme gemäß § 40 Abs. 1 Z 3, da in diesen Fällen jedenfalls der 
Geschäftskontakt zu unterbleiben hat – dafür zu sorgen, dass zumindest: entweder 

 a) die rechtsgeschäftliche Erklärung des Kunden entweder an Hand einer qualifizierten elektronischen 
Signatur gemäß § 2 Z 3a Signaturgesetz, BGBl. I Nr. 190/1999, vorliegt; oder, wenn dies nicht der 
Fall ist, dass die rechtsgeschäftliche Erklärung des Kredit- oder Finanzinstitutes schriftlich mit 
eingeschriebener Postzustellung an diejenige Kundenadresse abgegeben wird, die als Wohnsitz oder 
Sitz des Kunden angegeben worden ist, 

 b) ihnen Name, Geburtsdatum und Adresse des Kunden, bei juristischen Personen die Firma und der 
Sitz bekannt sind; bei juristischen Personen muss der Sitz zugleich der Sitz der zentralen Verwaltung 
sein, worüber der Kunde eine schriftliche Erklärung abzugeben hat. Weiters muss eine Kopie des 
amtlichen Lichtbildausweises des Kunden oder seines gesetzlichen Vertreters oder bei juristischen 
Personen des vertretungsbefugten Organs dem Kredit- oder Finanzinstitut vor dem Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses vorliegen, sofern nicht das Rechtsgeschäft elektronisch an Hand einer 
qualifizierten elektronischen Signatur abgeschlossen wird und 

 c) wenn der Sitz oder Wohnsitz außerhalb des EWR liegt, eine schriftliche Bestätigung eines anderen 
Kreditinstitutes, mit dem der Kunde eine dauernde Geschäftsverbindung hat, vorliegt, dass der Kunde 
im Sinne des § 40 Abs. 1, 2 und 2a 

Z 1 und 2 bzw. Art. 8 Abs. 1 lit. a bis c der Richtlinie 2005/60/EG identifiziert wurde und dass die 
dauernde Geschäftsverbindung aufrecht ist. Hat das bestätigende Kreditinstitut seinen Sitz in einem 
Drittland, so muss dieses Drittland den Anforderungen der Art. 16 bis 18 der vorgenannten Richtlinie 
gleichwertige Anforderungen stellen. An Stelle einer Identifizierung und Bestätigung durch ein 
Kreditinstitut ist auch eine Identifizierung und schriftliche Bestätigung durch die österreichische 
Vertretungsbehörde im betreffenden Drittland oder einer anerkannten Beglaubigungsstelle zulässig 

oder 

 d) die erste Zahlung im Rahmen der Transaktionen über ein Konto abgewickelt wird, das im Namen des 
Kunden bei einem Kreditinstitut im Sinne des § 40 Abs. 8 eröffnet wurde; diesfalls müssen ihnen 
jedoch jedenfalls Name, Geburtsdatum und Adresse des Kunden, bei juristischen Personen die Firma 
und der Sitz bekannt sein und ihnen Kopien von Dokumenten des Kunden vorliegen, aufgrund derer 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

die Angaben des Kunden bzw. seiner vertretungsbefugten natürlichen Person glaubhaft 
nachvollzogen werden können. Anstelle dieser Kopien ist es ausreichend, wenn eine schriftliche 
Bestätigung des Kreditinstitutes vorliegt, über das die erste Zahlung abgewickelt werden soll, dass 
der Kunde im Sinne des § 40 Abs. 1, 2, 2a und 2e bzw. Art. 8 Abs. 1 lit. a bis c der Richtlinie 
2005/60/EG identifiziert wurde; 

 2. in Bezug auf grenzüberschreitende Korrespondenzbankbeziehungen zu Korrespondenzbanken aus 
Drittländern 

 a) ausreichende Informationen über eine Korrespondenzbank zu sammeln, um die Art ihrer 
Geschäftstätigkeit in vollem Umfang zu verstehen und sich auf der Grundlage öffentlich verfügbarer 
Informationen von ihrem Ruf und der Qualität der Beaufsichtigung überzeugen zu können, 

 b) sich von den Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung zu 
überzeugen, die die Korrespondenzbank vornimmt, 

 c) die Zustimmung der Führungsebene einzuholen, bevor sie neue Korrespondenzbankbeziehungen 
eingehen, 

 d) die jeweiligen Verantwortlichkeiten eines jeden Instituts zu dokumentieren, 

 e) sich im Falle von „Durchlaufkonten“ („payable through accounts“) zu vergewissern, dass die 
Korrespondenzbank die Identität der Kunden überprüft hat, die direkten Zugang zu den Konten der 
Korrespondenzbank haben, und diese Kunden ferner einer kontinuierlichen Überwachung unterzogen 
hat und, dass die Korrespondenzbank in der Lage ist, auf Ersuchen des ersten Instituts entsprechende 
Daten in Bezug auf diese Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden vorzulegen; 

 3. hinsichtlich Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen zu politisch exponierten Personen von anderen 
Mitgliedstaaten oder von Drittländern, 

 a) über angemessene, risikobasierte Verfahren zu verfügen, anhand derer bestimmt werden kann, ob es 
sich bei dem Kunden um eine politisch exponierte Person handelt oder nicht, 

 b) die Zustimmung der Führungsebene einzuholen, bevor sie Geschäftsbeziehungen mit diesen Kunden 
aufnehmen, 

 c) angemessene Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die Herkunft des Vermögens und die Herkunft der 
Gelder bestimmt werden kann, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder der Transaktion 
eingesetzt werden, und 

 d) die Geschäftsbeziehung einer verstärkten kontinuierlichen Überwachung zu unterziehen. 

(2) Die Kredit- und Finanzinstitute haben jede Transaktion besonders sorgfältig zu prüfen, deren Art ihres 
Erachtens besonders nahe legt, dass sie mit Geldwäscherei (§ 165 StGB – unter Einbeziehung von 
Vermögensbestandteilen, die aus einer strafbaren Handlung des Täters selbst herrühren) oder 
Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) zusammenhängen könnte und erforderlichenfalls Maßnahmen zu 
ergreifen, um ihrer Nutzung für Zwecke der Geldwäscherei oder der Terrorismusfinanzierung vorzubeugen. 


